
 
 
 

§ 16 Antragsverfahren  

(1)  Anträge sind schriftlich bis zum 15. September für das 
folgende Wintersemester und 15. März für das folgende 
Sommersemester beim Allgemeinen Studierendenausschuss 
unter Beifügung der erforderlichen Nachweise einzureichen. 
Für antragstellende Personen, die bei Fristablauf noch nicht an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel immatrikuliert 
waren, verlängert sich die Frist bis zum Ende des Folgemonats 
(Antragseinreichungsfrist).  

(2)  Macht die antragstellende Person glaubhaft, dass sie eine 
verspätete Antragstellung nicht zu vertreten hat, gilt der 
Antrag als rechtzeitig eingegangen, wenn er unverzüglich, 
spätestens jedoch vor Ablauf desjenigen Semesters, für den 
der Antrag gestellt wird, eingereicht wird.  

(3)  Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. 
Der AStA-Vorstand erstellt zusammen mit der 
Härtefallkommission ein zu verwendendes Antragsformular 
unter Angabe der zu erbringenden Nachweise und gibt dieses 
dem Studierendenparlament zur Kenntnis.  

(4)  Der Antrag kann auch von einer hierzu schriftlich 
bevollmächtigten Person gestellt werden. Ein Nachweis der 
Vollmacht ist beizufügen.  
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§ 17 Fehlerhafte Einreichung von Unterlagen  

(1)  Fehlende Angaben und Nachweise soll die 
Härtefallkommission einmalig per E-Mail an die stu-Mail- 
Adresse nachfordern. Werden die Angaben oder Nachweise 
nicht binnen zwei Wochen nachgereicht, gelten sie als nicht 
erbracht.  

(2)  Wurden Angaben oder Nachweise, die für die Feststellung 
der Erstattungsberechtigung erforderlich sind, endgültig nicht 
erbracht und sind sie der Härtefallkommission nicht bekannt, 
so ist der Antrag abzulehnen.  

(3)  Wurden Angaben oder Nachweise, die für die Feststellung 
der Erstattungshöhe erforderlich sind, endgültig nicht erbracht 
und sind sie der Härtefallkommission nicht bekannt, so gilt der 
Sachverhalt als so vorliegend, wie es für die antragstellende 
Person am ungünstigsten ist.  

(4)  Macht die antragstellende Person glaubhaft, einen 
Nachweis im Sinne der Absätze 2 und 3 nicht erbringen zu 
können, kann die Härtefallkommission nach billigem und 
pflichtgemäßem Ermessen andere Arten von Nachweisen 
akzeptieren.  

(5)  Macht die antragstellende Person falsche Angaben und 
bestehen Tatsachen, die darauf hinweisen, dass dies 
vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt, ist der Antrag 
abzulehnen.  
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§ 18 Entscheidungsverfahren  

(1)  Über die Erstattung entscheidet der Vorstand des 
allgemeinen Studierendenausschusses auf Vorschlag der nach 
§ 18a der Organisationssatzung der Studierendenschaft der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Organisationssatzung) 
eingerichteten Härtefallkommission. Über Anträge, die nach 
der Antragseinreichungsfrist eingehen, entscheidet der 
Vorstand des allgemeinen Studierendenausschusses.  

(2)  Die Härtefallkommission nimmt zum 15. September bzw. 
zum 15. März ihre Arbeit auf. Sie soll dem Vorstand des 
Allgemeinen Studierendenausschusses ihre Vorschläge 
spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Antragseinreichungsfrist unterbreiten, der Vorstand des 
Allgemeinen Studierendenausschusses soll binnen zwei 
Wochen über die Vorschläge entscheiden.  

(3)  Soweit nicht das Antragsvolumen ersichtlich unterhalb des 
Betrags der für die Erstattung zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel liegt, erfolgt eine Bescheidung der 
eingegangenen Anträge erst, nachdem der Umfang der 
Kostenübernahme aller innerhalb der Antragseinreichungsfrist 
nach § 16 Abs. 1 S. 1 gestellten Anträge ermittelt worden ist.  

(4)  Die Härtefallkommission und der Vorstand des Allgemeinen 
Studierendenausschusses berücksichtigen zu Gunsten der 
Antragstellenden auch besondere Belastungen der 
Antragstellenden, welche durch unvorhergesehene Ereignisse 
hervorgerufen wurden und die nicht in den Einnahme-
Ausgabe- Berechnungen widergespiegelt werden können. Eine 
ausführliche Begründung durch die Antragstellenden ist 
erforderlich.  
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